An die Berufskammer OPI von................... Straße......................................................... PLZ ..................... Stadt...............................
ANTRAG AUF GENEHMIGUNG VON WERBUNG IM GESUNDHEITSWESEN

ALLGEMEINE DATEN DES ANTRAGSTELLERS
Die Gemeinschaftspraxis ........................................................................................................
Die Genossenschaft.............................................................................................................. mit Sitz in ........................................... Straße....................................................................., deren Bezugspfleger bzw. Bezugspflegerin ...........................................................................
Der freiberuflich tätige Unterfertigte/ Inhaber der Einzelfirma ...........................................
Der Unterfertigte ………………………………………………………………………………………………………………
Geboren in .................................... am ..................... Wohnhaft in ................................ Straße .................................................................. Telefon .................................................. Fax ................. E-Mail ................................................. MwSt.-Nr. ......................................... Mitglied der Berufskammer OPI von ...................... seit ...........................Eintr.-Nr...............
BEANTRAGT DIE GENEHMIGUNG VON WERBUNG IM GESUNDHEITSWESEN
mit folgenden Maßnahmen: 
Anbringen eines Schilds in der Größe .............................................. 
in der Gemeinde .................... Straße..............................................Nr. .......................
Beigelegt wird: 
Vorlage des Schilds
Ort__________________ Datum__________________
Unterschrift___________________________
Gemäß Art. 76 des DPR Nr. 445 vom 28.12.2000 und im Wissen um die gesetzlich vorgesehene Haftung und Strafen für Falschaussagen oder Falschbescheinigungen erkläre ich, dass alle angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen.
Datenschutzbestimmungen
Gemäß Art.13 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 „Schutz personenbezogener Daten" und der EU-Verordnung 2016/679, werden die geforderten Daten und Informationen ausschließlich zu institutionellen Zwecken und unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Vertraulichkeit und Sicherheit verarbeitet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt manuell und EDV-gestützt. Die Mitteilung der Daten ist fakultativ; die verweigerte Mitteilung führt dazu, dass die von den betroffenen Personen eingereichten Anträge nicht bearbeitet und die damit verbundenen Rechte und Pflicht nicht ausgeübt werden können.
Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Vorbehaltlich des Verbots gemäß Art. 26, Abs. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 können Ihre personenbezogenen Daten nur zwecks Ausführung der für die Bearbeitung Ihrer Position und für die Ausübung der institutionellen Funktionen der Körperschaft notwendigen Funktionen anderen Personen weitergegeben werden, unter Einhaltung der einschlägigen Vorgaben von Gesetzen und Verordnungen. Sie haben jederzeit das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und deren Änderung oder Aktualisierung zu beantragen. 
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist der Präsident der Berufskammer OPI von ........................................................... 
Ort........................ Datum ......................
Unterschrift .......................................... 

Allgemeine Merkmale des Schilds 
Kompakte Form. 
Maße: nicht größer als 3.000 cm2 (max. 50X60 cm). 
Schriftart: Druckbuchstaben, nicht größer als 8 cm 
Nicht leuchtend. 
Keine Phantasienamen. 
Geographische Bezugsbezeichnungen (Ortsnamen) sind erlaubt. 
Es dürfen keine Abkürzungen verwendet werden, weder des Berufstitels noch des Eigennamens oder der Bezeichnung der Praxis. 
Als Erkennungszeichen – Logo der Berufskammer OPI – entspricht Art. 7 der am 26. November 2011 genehmigten Leitlinien für die Verwendung der Marke zu verwenden. Die eventuelle Verwendung eines anderen Erkennungszeichens muss von der lokal zuständigen Berufskammer OPI genehmigt werden.

